
1. Satzung

zur Änderung der Satzung der Stadt Ludwigsfelde über die Straßenreinigung und die Erhebung
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 22.06.2004

Auf Grund der §§ 5 und 15 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. I S. 154), der §§ 1, 2 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom
31.03.2004 (GVBl. I S. 174) sowie des § 49 a des Brandenburgischen Straßengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2005 (GVBl. I S. 134) in den jeweils zur Zeit der
Beschlussfassung geltenden Fassungen, hat die Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde in der
Sitzung am 15.11.2005. folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Das Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage zur Straßenreinigungssatzung) wird neu gefasst (siehe
Anlage). 

                                                                          Artikel 2

§ 6 Absatz 3 wird neu gefasst:
Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist insoweit zulässig, als dass sie zur Gewährleistung
der Verkehrssicherheit hinreichend geboten ist.

Artikel 3

Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Ludwigsfelde, 28.11.2005

gez. Heinrich Scholl
Bürgermeister
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